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Amtliche Nachrichten 
 

 

Gemeinderat 

Tagesordnung zur Öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 18.12.2023, 18:00 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus  

1. Zusammenführung Komm.Pakt.Net und OEW/Breitband 

2. Bauangelegenheiten 

3. Wasserversorgung: Neufassung der Verbrauchsgebühren zum 01.01.2024 

4. Abwasserbeseitigung: Neufassung der Abwassergebühren zum 01.01.2024 

5. Siebte Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

6. Neunte Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung 

7. Rückblick auf das Jahr 2023 
 

Bei dieser Jahresabschlusssitzung wird bewirtet. Wir freuen uns auf viele Besucher. 
     

     

Verbandsversammlung am Donnerstag, 14. Dezember 2023 

Am Donnerstag, 14.12.2023, 19:00 Uhr findet eine öffentliche Verbandsversammlung des GVV Bad Buchau statt. Die 

Versammlung beginnt um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Oggelshausen.  

Top 1 Biosphärengebiet – aktueller Stand – Referent:  Herrn Franz Bühler vom Projektbüro Biosphäre 

Top 2 Flächenausgleich Moorheilbad gGmbH / Stadt Bad Buchau / GVV Bad Buchau 

Top 3 Verschiedenes 

Zur öffentlichen Sitzung ergeht herzliche Einladung. 
     

     

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg - Anstalt des öffentlichen Rechts - 

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart  

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2024 ist der 01.01.2024.  

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2023 versandt. Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen Meldebogen erhalten 

haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des 

Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.  

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2024 meldepflichtig. Die uns 

bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2024 einen 

Meldebogen.  

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Truthühner/Puten  

Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet)  

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT-

Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen.  

Nicht meldepflichtig sind u.a.: Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und 

Enten. 

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) 

vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. Es spielt keine Rolle, 

ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – für die Meldung ist immer 

der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort zu melden. Unabhängig von der Meldepflicht an die 

Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.  

Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, 

bis 15.01.2024 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. 

Nähere Informationen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage zum Meldebogen und auf unserer Homepage 

unter www.tsk-bw.de.  

Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die 

einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. Telefon: 0711 / 9673-666; E-

Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 

file://///192.168.10.54/Arbeitsdaten/OGH_Verwaltung/AMTSBLATT/047%20Bekanntmachungen%20und%20Informationsdienst/2023/1.%20Januar/info@oggelshausen.de
http://www.tsk-bw.de/
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Mitteilungen der Verwaltung 
 

AN ALLE GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER  

Ablesung der Wasserzähler 

Mitte Dezember ist es wieder soweit, im Verbandsgebiet werden die Ablesekarten zur Ablesung der Wasserzähler 

zugestellt. Wir bitten alle Grundstückseigentümer die Wasserzähler auf Ende des Jahres abzulesen und den ausgefüllten 

Abschnitt bis spätestens 08. Januar 2024 an uns oder die Gemeindeverwaltung zurückzugeben. In diesem 

Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass auch während des Jahres die Zählerstände in regelmäßigen Abständen 

überprüft werden sollten um eventuelle Unregelmäßigkeiten festzustellen.  

Änderung befestigter, versiegelter Flächen auf Ihrem Grundstück 

Größe oder Versiegelungsart – Anzeigepflicht –  

Sollten sich die auf Ihrem Grundstück befestigten Flächen in deren Größe oder Versiegelungsart geändert haben, so 

sind diese Änderungen innerhalb eines Monats nach Fertigstellung Ihrer Gemeinde anzuzeigen. Die Flächenänderungen 

sind unter Einreichung prüffähiger Unterlagen mitzuteilen (Beschreibung der Änderung, Bauplan, Fotos, Rechnungen 

usw.). Gerne stellt Ihnen der Gemeindeverwaltungsverband Bögen zur Mitteilung der Flächenänderungen zur Verfügung. 

Diese können Sie unter der Telefonnummer 07582 808-22 anfordern. 

Zisternen / Gartenwasser – und Brauchwasser 

Beim Betrieb von Zisternen zur Nutzung von Niederschlagswasser ist zu beachten: 

1. Fest mit dem Boden verbundene Zisternen ab 1m³ Fassungsvolumen, sind der Gemeinde unter Angabe der Nutzung 

und Einreichung belegender Unterlagen (Rechnungen, Fotos, usw.) mitzuteilen. 

2. Für Brauchwassernutzungen im Haushalt (z.B. WC-Spülung u.a.) ist eine teilweise Befreiung vom Benutzungszwang 

der öffentlichen Wasserversorgung erforderlich. Antragsformulare bei der Verbandsverwaltung (Tel.: 07582/808-22). 

3. Der Betrieb von Zisternen ist nach § 13 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung dem Gesundheitsamt, Landratsamt 

Biberach, Rollinstr. 17, 88400 Biberach anzuzeigen. Sollten Sie dem noch nicht nachgegangen sein, empfehlen wir 

Ihnen dies umgehend nachzuholen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf der Homepage des Landratsamt 

Biberach, Kreisgesundheitsamt (Trinkwasserüberwachung) oder unter Tel.: 07351 52-0 (Zentrale). 

Vielen Dank für die Mithilfe.   

Ihr Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau 
     

     

Ortschronik – Informationen zu den Symposien zum Weihnachtspreis  

Nach wie vor kann die Ortschronik noch bei der Gemeinde Oggelshausen erworben werden. Sollten Sie ein 

geeignetes Weihnachtsgeschenk suchen, so besteht die Möglichkeit, diese Chronik im Rathaus zum 

Weihnachtsangebotspreis von 10,00 € zu kaufen. Ebenso erhalten Sie bei uns die Bücher zu den Symposien 1969-

1970 zum Preis von 4,00 € und vom Jahr 2000 zum Preis von 8,00 €.  
     

     

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 

Die Gemeindeverwaltung bleibt vom 27.12. bis 29.12.2023 geschlossen. In der Kalenderwoche 52 wird kein Amtsblatt 

gefertigt. Das letzte Amtsblatt wird somit am 20.12.2023 erstellt. Bitte beachten Sie dies zur Aufnahme von Anzeigen. In 

der Kalenderwoche 1/2024 (02.01.2024 bis 05.01.2024) ist die Gemeindeverwaltung täglich vormittags von 09:00 Uhr 

bis 12:00 Uhr geöffnet. Auch in der ersten Januarwoche wird kein Amtsblatt gefertigt. Um Beachtung wird gebeten.  

    

    

 

Papiertonne: 

Samstag, 30.12.2023 

Gelber Sack: 

Montag, 02.01.2024 

Restmüll: 

Mittwoch, 20.12.2023 

 

Notdienste: 

Kassenärztlicher Notdienst: 116 117 Kinderärztlicher Notdienst 0180 19 29 343 

Augenärztlicher Notdienst 0180 19 29 350 Zahnärztlicher Notdienst 0761 12012000 
 

Notfallpraxis:  

Sana-MVZ-Stadt Biberach GmbH, Marie-Curie-Str. 6, 88400 Biberach (Samstag, Sonntag und Feiertag) von 10:00 Uhr 

bis 18:00 Uhr (geändert seit 25.10.2023). Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Notfallpraxis auf unserer 

Homepage unter nachfolgendem Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden einzusehen.  
 

Patient*innen können zu den Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis kommen. Für nicht 

gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer erforderlichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 

116117 angefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, 

muss sofort der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden. 
 

 

https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden
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Apothekennotdienst: 

Samstag, 16.12.23, Alte Apotheke, Wilhelm-Schussen-Straße 23, 88427 Bad Schussenried, Tel: 07583 847  
Sonntag,  17.12.23, Alte Apotheke, Wilhelm-Schussen-Straße 23, 88427 Bad Schussenried, Tel: 07583 847  
 

Manfred Wanner / stellvertretender Bürgermeister 
 

Kirchliche Mitteilungen 
 

 

Pfarrkirche St. Laurentius/St. Agatha 
 

Gottesdienste: 
 

Sonntag, 17. Dezember 3. Advent 

9.00 Uhr Eucharistiefeier mit Ministrantenaufnahme und Verabschiedung 
 

Mittwoch, 20. Dezember  

18.00 Uhr Rosenkranz 

18.30 Uhr Abendmesse  
    

    

Evangelische Kirche 

Gottesdienste:  

Sonn- und feiertags laden wir um 9:15 Uhr zum Gottesdienst in die Evangelische Kirche, Karlstraße 11, ein. Wir freuen 

uns über alle, die kommen!  
 

Geöffnete Kirche Unsere Kirche bleibt tagsüber geöffnet. Donnerstag, 18 Uhr Ökumenisches Friedensgebet vor der 

kath. Kirche für den Frieden in der Ukraine und in der Welt. Herzliche Einladung! 
 

Auf unserer Webseite https://www.evkirche-badbuchau.de finden Sie weitere Hinweise.  
 

Wöchentliche Veranstaltungen (während der Schulzeit im Ev. Gemeindehaus, Karlstraße 24) mittwochs 09:30 

Spielgruppe, donnerstags 20:00 Kirchenchor freitags 09:30 Spielgruppe  
 

Öffentliche Bücherei (im Evang. Gemeindehaus, Karlstraße 24): Die Bücherei hat montags bis freitags von 9:30–

16:30 Uhr geöffnet. 
 

Vertretung im Pfarramt Das Ev. Pfarramt Bad Buchau ist z.Zt.vakant. Vertretung hat Pfarrerin Margit Bleher, 

07351/41292542 Dekanatamt.Biberach.Referentin@elkw.de 
 

Mitteilungen der Woche 
 

 

Jahreskonzert des Musikvereins Betzenweiler 

Auch 2023 lädt der Musikverein Betzenweiler wie gewohnt zu Ihrem Jahreskonzert am 3. Adventsonntag den 17. 

Dezember 2023 um 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Betzenweiler ein. In gewohnter Atmosphäre wartet ein 

abwechslungsreiches Programm auf Sie, dieses Dirigent Klaus Widder mit seinen Musikerinnen und Musikern in den 

letzten Wochen vorbereitet hat. Wir fiebern voller Vorfreude auf diesen musikalischen Höhepunkt zu.  

Auf Ihr Kommen freut sich der Musikverein Betzenweiler 
    

    

Jahreskonzert des Musikverein Stafflangen. Der Musikverein lädt in die Festhalle nach Stafflangen ein. 

Einen Tag vor Heiligabend lädt der Musikverein Stafflangen zu seinem traditionellen Jahreskonzert ein.  

Am 23. Dezember 2023 um 19:30 Uhr kommt ein Konzertprogramm mit dem Titel „Soli et Tutti“ zur Aufführung. Unter 

der musikalischen Leitung von Peter Schirmer erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm. Wir 

laden Sie herzlich in die Turn- und Festhalle nach Stafflangen ein, um mit uns einen stimmungsvollen Start in die 

Feiertage zu erleben. Saalöffnung ist um 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei um Spenden wird gebeten. 
    

    

56. Dreikönigskonzert der Musikkapelle Tiefenbach  

Wiederum lädt die Musikkapelle Tiefenbach in gewohnter Manier zu ihrem Jahreskonzert ein. Am Vorabend von 

Dreikönig, Fr. 05.01.2024 findet um 20:00 Uhr das Dreikönigskonzert in der Federseehalle zwischen Alleshausen und 

Seekirch statt. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.  

Passive Mitglieder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.  

Auf ihr Kommen freut sich die Musikkapelle Tiefenbach. 

 

 

 

 
 

https://www.evkirche-badbuchau.de/
mailto:Dekanatamt.Biberach.Referentin@elkw.de
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Vereine 
 

 

 

Sportverein 1932 e.V. 

 

Jahreshauptversammlung 2023 (Teil II) (Weitere Bilder von Ehrungen)) 

 

   
(Bilder: Ehrung in SILBER für Frank Dangel, Artur Rehm und Patrick Winter) 

 

   
(Bilder: Ehrung in GOLD für Tobias Baur, Alois Dangel und Martin Harscher) 

 

  
(Bilder: Ehrung in GOLD für Matthias Schmid und Rosina Strohm) 
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Breitensport 

Flash-Mob-Dance-Kurs ab 08.01.24 

Du magst es zu tanzen, bist dir aber unsicher mit der Schrittfolge? Dann bist du genau richtig beim Kurs Flash Mob 

Dance. In 5 Terminen lernen wir die wichtigsten Flash Mob Tänze und machen Dich fit für die Fasnet!. Sei dabei und 

lerne unter anderem die Schritte von Freestyler, Macarena, Wanderer und Dance Monkey! Wir freuen uns auf Dich, 

ob jung oder alt, jede(r) ist willkommen. Komm und Tanz mit! 

Der Kurs findet 5 x mit je 45 Minuten statt. Anmeldungen sind über kursanmeldung@sv-oggelshausen.de möglich. Die 

Kursgebühr beträgt 22,00 € für SVO-Mitglieder und 32,00 € für Nichtmitglieder. Für weitere Informationen stehen Ihnen 

Kerstin und Tatjana Winter jederzeit gerne zur Verfügung.  

WIR FREUEN UNS AUF REGE NACHFRAGE UND TEILNAHME!  
 

Fit-und-sportlich-durchs-Jahr 

Kniebeugen, Bauch- und Rückentraining, Gleichgewichtsübungen und vieles mehr! Die Gruppe trainiert regelmäßig 

montags in lockerer Runde zu aktueller Musik und verbessert dadurch Koordination, Konzentration, Kondition und 

Beweglichkeit. Hilfsmittel wie Stepp-Bretter, Bälle, Stöcke, Thera-Bänder usw. stehen zur Verfügung und auch für 

Abwechslung ist gesorgt, so dass keine Übungsstunde der anderen gleicht! Das Angebot gilt für Vereinsmitglieder, sowie 

auch Personen, die gerne mal reinschnuppern wollen, egal wie fit oder gar untrainiert sie sind! Sportbekleidung, 

Hallenschuhe, Handtuch und was zum Trinken mitbringen und schon heißen wir Sie HERZLICH WILLKOMMEN! Für 

weitere Informationen und / oder Anmeldung stehen Ihnen auch hier Kerstin und Tatjana Winter jederzeit gerne zur 

Verfügung. Oder - bei diesem Kurs möglich - einfach nur vorbeikommen und mitmachen! 
 

   
 

Monatlicher Stammtisch am kommenden Samstag ab 18.00 Uhr 

Zum letzten monatlichen Stammtisch des Jahres - zur und nach der Sportschau - laden wir alle unsere 

Stammtischfreunde und sonstigen Gäste wieder recht herzlich ein und freuen uns auf zahlreiches Kommen. 
 

Öffnungszeiten Sportheim 

Samstag  23.12.23 Ab 18.00 Uhr geöffnet 

Heilig Abend  24.12.23 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Samstag  30.12.23 Ab 18.00 Uhr geöffnet 

Silvester  31.12.23 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 

Im Januar 2024 machen wir Winterpause und unser Sportheim bleibt geschlossen. Ab Samstag, 02.02.24 haben wir 

dann wieder im Regelbetrieb geöffnet! Wir bitten um Beachtung! 
 

Terminvorschau 

Fr. 15.12.23 19.00 Uhr Training AH/FZM 

Sa. 16.12.23 18.00 Uhr Monatlicher Stammtisch (Sportheim) 

Montags  19.30 Uhr Breitensport (Fit durchs Jahr) (Turnhalle) 

Mittwochs  17.30 Uhr Breitensport (Cheerleaders) (Turnhalle) 

Donnerstags  18.15 Uhr Breitensport (Yoga-Kurs) (Turnhalle) 

mailto:kursanmeldung@sv-oggelshausen.de
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Schützenverein Federsee-Alleshausen e.V. 

Vereinsnachrichten Schützenverein Federsee - Alleshausen Kreismeisterschaft der Bogenschützen 

Am Wochenende trafen sich die Bogenschützen vom Schützenkreis Saulgau zur Kreismeisterschaft. Diese dient zur 

direkten Qualifikation für die Württembergische Meisterschaft im Ditzingen. 

Mit großen Erwartungen traten 4 Schützen vom SV Federsee an. Bei den 2 Runden mit jeweils 30 Pfeilen, wurde jeder 

Schuss bewertet und entsprechend mit positiven oder negativen Emotionen wahrgenommen. Eine rasche mentale 

Erholung, speziell nach Fehlschüssen, ist dabei wichtig, da der nächste Schuss schon ansteht. Auch der Austausch mit 

den befreundeten Schützen der Kreisvereine kam nicht zu kurz.  

Folgende Ergebnisse konnten wir erzielen: 

Recurve Jugendklasse: 1. Platz   Livi Dangel mit 325 Ringen 

Recurve Junioren: 1. Platz   Lars Hecker mit 479 Ringen 

Recurve Schützen: 2. Platz   Christian Aßfalg mit 491 Ringen 

Recurve Master: 3. Platz   Roland Frommknecht mit 453 Ringen 
 

Allen Teilnehmer herzlichen Glückwünsch und weiterhin „Alle ins Gold“! 
 

Bäuerinnen des Landkreis Biberach informieren 
 

 

Kaffeekränzchen 

Die Bäuerinnen des Landkreis Biberach/Riß laden zum Kaffeekränzchen ein. Es spricht: Frau Barbara Zachay-Piazza, 

über “Anekdoten / Erfahrungen aus der Fernsehwelt“.  Zu diesem geselligen Nachmittag möchten wir Frauen aller 

Altersgruppen recht herzlich einladen. Das Kaffeekränzchen findet am Mittwoch, 17. Januar 2024 im Bürgersaal im 

Rathaus in Uttenweiler um 13:30 Uhr statt. Es wird im Auftrag des Bildungs- und Sozialwerks der Landfrauen e.V. 

durchgeführt. Anmeldungen werden bis 15.01.2024 bei Gabi Hägele 07371/10149 und bei Sonja Berner 07376/1705 

entgegengenommen. 
 

Agentur für Arbeit informiert 
 

 

Fit fürs Vorstellungsgespräch 

Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Dienstag, den 19. Dezember ein Online-Seminar 

für Schülerinnen und Schüler oder auch für ganze Schulklassen an. Dann gibt es Hinweise und Tipps zum 

angemessenen Verhalten bei Vorstellungsgesprächen, dem Türöffner zur Ausbildung im Wunschbetrieb. Es wird geklärt, 

wie Vorstellungsgespräche ablaufen, welches Verhalten einen positiven Eindruck hinterlässt, welche Fragen gerne 

gestellt werden und wie man sich am einfachsten darauf vorbereitet. Die anderthalbstündige Veranstaltung beginnt um 

14:00 Uhr. 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-

888. Der Link zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei 

und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.  

 

Landwirtschaftsamt informiert 
 

 

Biberacher Milchviehtag zum Thema „In turbulenten Zeiten – Herausforderungen in der Milchviehhaltung mutig 

meistern“  

Das Landwirtschaftsamt lädt für Freitag, 15. Dezember 2023, zum Biberacher Milchviehtag ein. Der Milchviehtag zum 

Thema „In turbulenten Zeiten – Herausforderungen in der Milchviehhaltung mutig meistern“ beginnt um 10 Uhr und findet 

in der Gemeindehalle in Fischbach, Zur Mühle 15, statt.  Mit Informationen zu den „Perspektiven im Milchmarkt“, dem 

„Umgang mit dem Tierarzneimittelgesetz“ sowie einem Praktiker Bericht will der Biberacher Milchviehtag wertvolle 

Impulse sowie Orientierung geben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 

Fundbüro 
 

 

Im Pfarrstadel ist diese Kappe mit Ohrenlappen liegen geblieben.   

Die Kappe kann im Rathaus abgeholt werden.      
 

 

 

 

 

 

mailto:Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de
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Anzeigen 
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Rotkreuzdose - Mit Sicherheit das beste Geschenk 

Mit dieser praktischen Lösung können Bürgerinnen und Bürger dafür sorgen, dass der Rettungsdienst in einer Notlage 

viele wichtigen Informationen erhält. Die Rotkreuzdose ist aber nicht nur ein praktischer Helfer. Für das Weihnachtsfest 

ist sie auch das ideale Präsent, um sinnvoll Sicherheit zu verschenken. Wenn in einem Notfall der Rettungsdienst kommt, 

stellen die Rettungskräfte viele Fragen – oft geht es dabei um lebenswichtige Punkte. Aber was, wenn man diese Fragen 

selbst gar nicht mehr beantworten kann? Meist helfen dann Angehörige weiter. Wenn jedoch keiner da ist, der Auskunft 

geben kann, wird es vielleicht kritisch. In solchen Situationen soll die Rotkreuzdose helfen. Sie hält alle wichtigen 

Informationen für Notlagen bereit.  

Man hinterlegt in der Dose seine Gesundheitsdaten und Medikamentenpläne auf einem Datenblatt. Kontaktdaten von 

Hausarzt oder Pflegedienst werden ebenfalls notiert, ebenso die der Angehörigen. Wer eine Patientenverfügung hat, 

kann dies ebenfalls festhalten.  

Wichtig ist, dass der Rettungsdienst gleich darüber Bescheid weiß, dass es eine Rotkreuzdose gibt. Um dies den Helfern 

sofort zu signalisieren, gibt es Hinweisaufkleber, die man an der Wohnungstür sowie am Kühlschrank anbringt. Denn der 

Kühlschrank spielt eine Schlüsselrolle: Er ist immer der Aufbewahrungsort für die Dose. Den Kühlschrank kann man in 

nahezu jeder Wohneinheit problemlos und sekundenschnell finden.  

Je Dose werden eine Datenblatt sowie zwei Aufkleber ausgegeben. Weitere Datenblätter können auf 

www.rotkreuzdose.de heruntergeladen werden. 2,50 Euro.  

 

Vorsorgemappen – erhältlich bei der Gemeindeverwaltung 

Wenn Sie ins Krankenhaus kommen ist eine der ersten Fragen: Haben Sie eine Patientenverfügung oder 

Vorsorgevollmacht? Das zeigt den Stellenwert dieser Unterlagen auf. Trotz vielfältiger öffentlicher Aufklärung ist immer 

noch der weit verbreitete Irrglaube vorhanden, innerhalb der Familie oder Verwandtschaft könne man sich automatisch 

gegenseitig vertreten. Nur für Kinder dürfen in einem solchen Fall die Eltern bestimmen, für erwachsene 

Familienmitglieder und unter Ehepaaren selbst gilt dies nicht. Deshalb sollte jeder ab Volljährigkeit eine 

Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht haben. Also nicht nur betagte Personen.  

Ohne diese Unterlagen geht in Notsituationen wertvolle Zeit durch gesetzlich zwingende Vorgaben verloren, verursachen 

Verdruss, Ärger, ja sogar Familienstress. 1,50 Euro. 

http://www.rotkreuzdose.de/

